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Glossar 
 

Bezeichnung Definition 

Abschreibungen 

(Art. 31 FHG und  

§ 11 FHV) 

Die Abschreibungen zeigen die jährliche Wertminderung der 

Anlagen des Verwaltungsvermögens. Die Höhe der Abschrei-

bungen ist abhängig von der Anlagekategorie und der damit 

verbundenen Nutzungsdauer des Objekts (lineare Abschrei-

bungsmethode). Zu unterscheiden ist zwischen planmässigen 

und ausserplanmässigen Abschreibungen. 

 

Abschreibungsmethode 

(§ 11 FHV) 

Die Abschreibungsmethode legt fest, wie die Abschreibungen 

von Anlagegütern zeitlich über die Nutzungsdauer verteilt wer-

den.  

 

Anhang zur Jahresrech-

nung  

(Art. 15 FHG) 

Als Anhang bezeichnet man zusätzliches Material oder Doku-

mente, die einem Hauptdokument beigefügt werden. In der 

Rechnungslegung ist der Anhang ein integrierender Bestand-

teil der Jahresrechnung. Er enthält die für die Erstellung der 

Rechnung geltenden Grundsätze, ergänzende Informationen 

zu den übrigen Elementen der Jahresrechnung und Informati-

onen, die für ein Verständnis der Rechnung notwendig sind. 

 

Anlagen Eine Anlage ist ein Vermögenswert. Die in der Anlagenbuch-

haltung zu führenden Anlagen ergeben sich aus den verschie-

denen Projekten oder Beschaffungsgeschäften (Investitions-

vorhaben gemäss Investitionsrechnung), welche die Gemeinde 

umgesetzt hat. 

 

Anspruch auf Lastenaus-

gleich 

 

siehe Lastenausgleich 

 

Anspruch auf Ressourcen-

ausgleich 

 

siehe Ressourcenausgleich 

 

Aufwand Der Aufwand der Erfolgsrechnung bezeichnet den gesamten 

Wertverzehr einer Gemeinde während eines Rechnungsjahres. 

 

Ausgaben  

(Art. 3 FHG) 

Im FHG ist eine Ausgabe definiert als die Verwendung von Fi-

nanzvermögen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Sie bedarf 

einer hinreichenden Rechtsgrundlage, eines Kredites sowie ei-

ner Ausgabenbewilligung des zuständigen Organs.  
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Bezeichnung Definition 

Beitragspflicht Lastenaus-

gleich 

Gemäss Art. 8 FAG leisten diejenigen Gemeinden einen Bei-

trag zur Finanzierung der Hälfte des Lastenausgleichs, welche 

aufgrund der Lastenbilanz eine unter dem gewichteten kanto-

nalen Mittel liegende Belastung aufweisen. Die Verteilzahl für 

die Berechnung der Beiträge entspricht der Differenz zwischen 

der unterdurchschnittlichen Last pro Einwohner und dem ge-

wichteten kantonalen Mittel, multipliziert mit der Einwohnerzahl 

am 1. Januar des Berechnungsjahres und geteilt durch den 

Steuerfuss im letzten Rechnungsjahr. 

 

Beitragspflicht Ressour-

cenausgleich 

 

siehe Ressourcenausgleich 

 

Bilanz  

(Art. 11 FHG) 

Die Bilanz ist eine Aufstellung von Herkunft und Verwendung 

des Kapitals. Auf der Aktivseite sind die Vermögenswerte auf-

geführt (Mittelverwendung bzw. Investitionen), auf der Passiv-

seite das Fremdkapital und das Eigenkapital (Herkunft bzw. 

Finanzierung).  

 

Bilanzfehlbetrag  

(Art. 6 FHG) 

Der Bilanzfehlbetrag ist eine massgebende Grösse zur Beur-

teilung des finanziellen Zustands eines Gemeinwesens. Ist ein 

solcher vorhanden, sind das Fremdkapital und die gebundenen 

Positionen des Eigenkapitals nicht durch Vermögen gedeckt.  

 

Bruttoverschuldungsanteil 

(Art. 5 FHG) 

Der Bruttoverschuldungsanteil entspricht den Bruttoschulden in 

Prozenten des laufenden Ertrags (betrieblicher Ertrag ohne 

durchlaufende Beiträge, inkl. Finanzertrag, Entnahmen aus 

Fonds und Spezialfinanzierungen sowie Teilen des ausseror-

dentlichen Ertrages).  

Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der 

Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhält-

nis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. 

 

Eigenkapital Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktiv-

seite) und Fremdkapital (Passivseite). Ein aus den Vorjahren 

akkumulierter Bilanzfehlbetrag wird als Abzugsposten auf der 

Passivseite ausgewiesen.  

 

Erfolgsrechnung  

(Art. 12 FHG) 

Die Erfolgsrechnung stellt die Aufwendungen den Erträgen ge-

genüber. Durch die Saldierung aller Erträge und Aufwendun-

gen wird der Erfolg einer Periode ermittelt.  
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Bezeichnung Definition 

Ertrag Als Ertrag gilt der gesamte Wertzuwachs innerhalb einer be-

stimmten Periode.  

 

Finanzierungsfehlbetrag Ein Finanzierungsfehlbetrag entsteht, wenn die Nettoinvestitio-

nen des Verwaltungsvermögens grösser sind als die Summe 

der selbst erwirtschafteten Mittel (Selbstfinanzierung). Das 

Gemeinwesen muss infolgedessen die im Rechnungsjahr ge-

tätigten Investitionen fremdfinanzieren. 

 

Finanzierungsüberschuss Ein Finanzierungsüberschuss entsteht, wenn die Nettoinvesti-

tionen des Verwaltungsvermögens kleiner sind als die Summe 

der selbst erwirtschafteten Mittel (Selbstfinanzierung). Dadurch 

werden Mittel freigesetzt, die für die Rückzahlung von Schul-

den oder zur Erhöhung des Finanzvermögens verwendet wer-

den können. 

 

Finanzkennzahlen  

(Art. 5 FHG) 

Finanzkennzahlen ermöglichen eine quantitative Aussage zu 

den Werten aus dem Finanz- und Aufgabenplan, dem Budget 

und der Jahresrechnung. Die offenzulegenden Finanzkennzah-

len sind schweizweit harmonisiert. Es sind dies in erster Priori-

tät der Nettoverschuldungsquotient, der Selbstfinanzierungs-

grad und der Zinsbelastungsanteil. Zusätzlich auszuweisen 

sind die Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner, der 

Selbstfinanzierungsanteil, der Kapitaldienstanteil, der Brutto-

verschuldungsanteil sowie der Investitionsanteil. 

 

Finanzvermögen  

(Art. 2 FHG) 

Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne 

Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert 

werden können. Vermögenswerte werden im Finanzvermögen 

bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen 

hervorbringen und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. 

 

Fiskalertrag Unter Fiskalertrag werden Steuern verstanden. Steuern sind 

vorbehaltlos geschuldete Abgaben. Sie sind somit an keine di-

rekte Gegenleistung geknüpft. 

 

Fonds Mit der Bildung von Fonds werden finanzielle Mittel für einen 

bestimmten Verwendungszweck gebunden. Abhängig von der 

rechtlichen Grundlage werden Fonds dem Eigen- oder Fremd-

kapital zugeordnet. 
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Bezeichnung Definition 

Fremdkapital Das Fremdkapital umfasst die Verpflichtungen der Gemeinde 

gegenüber Dritten. Sie werden innerhalb des Fremdkapitals 

nach Art der Verpflichtung und deren Fristigkeit gegliedert. 

 

Funktionale Gliederung Mit der funktionalen Gliederung werden alle Aufwände und Er-

träge der Erfolgsrechnung sowie die Ausgaben und Einnah-

men der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen und der 

Investitionsrechnung Finanzvermögen einem Aufgabenbereich 

(Funktion) zugewiesen. Die funktionale Gliederung ist Grund-

lage für alle statistischen Auswertungen im Bereich der Ge-

meindefinanzen. Sie ist gesamtschweizerisch harmonisiert und 

für alle öffentlichen Haushalte verbindlich. 

 

Geldflussrechnung Die Geldflussrechnung informiert über die Veränderung der 

flüssigen Mittel und kurzfristigen Geldanlagen. Sie ist eine Ur-

sachenrechnung und zeigt, wie eine bestimmte Liquiditätssitu-

ation entsteht. Die Veränderung der Liquiditätsverhältnisse 

wird anhand der Ursachenbereiche Geldfluss aus betrieblicher 

Tätigkeit, Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit und 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. 

 

Gesamtergebnis Das Gesamtergebnis (Saldo der Erfolgsrechnung, Jahreser-

gebnis) ist die Differenz zwischen Erträgen und Aufwänden der 

Erfolgsrechnung in einer Rechnungsperiode. Überwiegen die 

Aufwände (Aufwand > Ertrag), handelt es sich um einen Auf-

wandüberschuss, andernfalls wird ein Ertragsüberschuss 

(Aufwand < Ertrag) ausgewiesen. 

 

HRM2 Das Harmonisierte Rechnungsmodell für die Kantone und 

Gemeinden 2 (HRM2) ist die Grundlage für die Rechnungsle-

gung der Kantone und Gemeinden in der Schweiz. Die 

Hauptelemente des Rechnungsmodells sind die Bilanz, die Er-

folgsrechnung, die Investitionsrechnungen, die Geldflussrech-

nung sowie der Anhang. 
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Bezeichnung Definition 

Investitionsanteil Der Investitionsanteil entspricht den Bruttoinvestitionen (ohne 

durchlaufende Beiträge) in Prozenten des konsolidierten Ge-

samtaufwands (betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen 

auf dem Verwaltungsvermögen, ohne durchlaufende Beiträge, 

ohne Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen, inkl. Teilen 

des ausserordentlichen Aufwandes; zuzüglich der Bruttoinves-

titionen ohne durchlaufende Beiträge). Zeigt die Aktivität im 

Bereich der Investitionen. 

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätig-

keit an bzw. zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen. Er 

gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemein-

de für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. 

 

Investitionsausgaben 

(Art. 3 und Art. 13 FHG) 

Investitionsausgaben sind Ausgaben für den Erwerb, die Er-

stellung oder die Verbesserung von Vermögenswerten, die ei-

ne mehrjährige Nutzungsdauer haben und für die öffentliche 

Aufgabenerfüllung bestimmt sind oder einen künftigen wirt-

schaftlichen Nutzen hervorbringen. 

 

Investitionseinnahmen 

(Art. 3 und Art. 13 FHG) 

Investitionseinnahmen sind Beitragsleistungen von Dritten und 

haben einen Bezug zu einer bestimmten Investitionsausgabe 

oder zu einem bereits bilanzierten Vermögenswert. Neben In-

vestitionsbeiträgen sind u.a. auch Rückzahlungen von Darle-

hen des Verwaltungsvermögens oder von Investitionsbeiträgen 

mögliche Ausgestaltungsformen. 

 

Investitionsrechnung  

(Art. 13 FHG) 

Die Investitionsrechnung stellt die Investitionsausgaben den 

Investitionseinnahmen gegenüber. Sie enthält die Investitions-

tätigkeit des Verwaltungsvermögens. 

 

Jahresrechnung  

(Art. 10 FHG) 

Die Jahresrechnung einer Gemeinde stellt Informationen über 

die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in strukturierter Form 

zur Verfügung. Alle wirtschaftlichen Sachverhalte bzw. Ge-

schäftsfälle während des Kalenderjahres werden summarisch 

aufgezeichnet. Sie umfasst insbesondere die Bilanz, die Er-

folgsrechnung, die Investitionsrechnungen, die Geldflussrech-

nung und den Anhang. 
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Bezeichnung Definition 

Kapitaldienstanteil Der Kapitaldienstanteil besteht aus dem Nettozinsaufwand und 

den ordentlichen Abschreibungen in Prozent des laufenden Er-

trags (betrieblicher Ertrag ohne durchlaufende Beiträge, inkl. 

Finanzertrag, Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierun-

gen sowie Teilen des ausserordentlichen Ertrages).  

Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. 

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende 

Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen 

(=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen 

enger werdenden finanziellen Spielraum hin. 

 

Last der Weite  Auf die Gemeinden, deren Einwohnerzahl pro Hektare unter 
dem kantonalen Mittel liegen, werden 1,77 Mio. Franken (1,75 
Mio. plus Teuerung10) verteilt. Massgebend dafür ist die Ab-
weichung vom gewichteten kantonalen Mittel multipliziert mit 
der Einwohnerzahl (Art. 6 Abs. 2 lit. e FAG). 

 

Lastenausgleich Anspruch auf den Lastenausgleich haben Gemeinden, die 

aufgrund der Lastenbilanz eine über dem gewichteten kanto-

nalen Mittel liegende Belastung aufweisen. Der Ausgleichsbe-

trag entspricht zwei Dritteln der Differenz zwischen der über-

durchschnittlichen Last pro Einwohner und dem gewichteten 

kantonalen Mittel, multipliziert mit der Einwohnerzahl. Die Zah-

lung aus dem Lastenausgleich wird für jedes Prozent, um den 

der Steuerfuss der Gemeinde unter dem gewichteten Mittel der 

Steuerfüsse aller Gemeinden liegt, um einen Fünftel gekürzt. 

Er entfällt ganz, wenn der Steuerfuss das gewichtete Mittel um 

mehr als fünf Prozent unterschreitet (Art. 7 FAG). 

 

Gemäss Art. 8 FAG leisten diejenigen Gemeinden einen Bei-

trag zur Finanzierung der Hälfte des Lastenausgleichs, welche 

aufgrund der Lastenbilanz eine unter dem gewichteten kanto-

nalen Mittel liegende Belastung aufweisen. Die Verteilzahl für 

die Berechnung der Beiträge entspricht der Differenz zwischen 

der unterdurchschnittlichen Last pro Einwohner und dem ge-

wichteten kantonalen Mittel, multipliziert mit der Einwohnerzahl 

am 1. Januar des Berechnungsjahres und geteilt durch den 

Steuerfuss im letzten Rechnungsjahr. 

 

Median Der Median ist der Zentralwert (Mittelwert) einer geordneten 

Zahlenreihe, das heisst die eine Hälfte der Werte liegt über 

dem Median, die andere darunter. 
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Bezeichnung Definition 

Nettoinvestitionen Nettoinvestitionen sind die Differenz zwischen Investitionsaus-

gaben und Investitionseinnahmen der Investitionsrechnung 

Verwaltungsvermögen. 

 

Neubewertung 

(Art. 44 FHG) 

Bei der Neubewertung wird der Wertansatz eines Vermö-

genswertes neu ermittelt, z.B. bei der allgemeinen Überprü-

fung der Liegenschaften des Finanzvermögens oder bei der 

Überprüfung nach besonderen Ereignissen (Investitionen, Än-

derung der Bau- und Zonenordnung, Feststellung von Altlas-

ten etc.). 

 

Nettoschuld I pro Einwoh-

ner 

Die Nettoschuld I zeigt die Nettoschuld (Fremdkapital abzüg-

lich Finanzvermögen) pro Einwohner. Im Unterschied zur Net-

toschuld II sind die Darlehen und Beteiligungen des Verwal-

tungsvermögens in den Nettoschulden enthalten. 

 

Nettoschuld II pro Einwoh-

ner 

Die Nettoschuld II zeigt die Nettoschuld (Fremdkapital abzüg-

lich Finanzvermögen, abzüglich Darlehen und Beteiligungen 

des Verwaltungsvermögens) pro Einwohner. Im Unterschied 

zur Nettoschuld I sind die Darlehen und Beteiligungen des 

Verwaltungsvermögens in den Nettoschulden nicht enthalten. 

Unter dem Risikoaspekt ist zu berücksichtigen, dass es sich 

bei den „Nettoschulden II“ um eine „weiche“ Schuldendefinition 

handelt: Zwar sind die Darlehen und Beteiligungen nicht abzu-

schreiben, dennoch stellen diese für die öffentlichen Gemein-

wesen ein gewisses Risiko dar. 

 

Nettoverschuldungsquotient Der Nettoverschuldungsquotient ist die Differenz zwischen 

Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Fiskaler-

trags. Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträ-

ge, bzw. wieviel Jahrestranchen erforderlich wären, um die 

Nettoschulden abzutragen. 

 

Nutzungsbeginn Der Nutzungsbeginn informiert über den Zeitpunkt der Inbe-

triebnahme einer Anlage. 

 

Nutzungsdauer Die Nutzungsdauer bezeichnet die Dauer, über die eine Anla-

ge genutzt werden kann. 

 

Polizeilast Die Polizeilast ist der Beitrag pro Einwohner, welchen die Ge-
meinden gemäss Polizeigesetz an die Schaffhauser Polizei 
leisten müssen (Art. 6 Abs. 2 lit. c FAG). 
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Bezeichnung Definition 

Relative Steuerkraft Steuereinnahmen pro Einwohner bei einem Steuerfuss von 
100 Prozent. 

 

Ressourcenausgleich Anspruch auf Ressourcenausgleich haben Gemeinden, deren 

relative Steuerkraft im Durchschnitt der letzten drei Jahre we-

niger als 73 Prozent des gewichteten Mittels der relativen 

Steuerkraft aller Gemeinden beträgt und deren Steuerfuss im 

letzten Rechnungsjahr über dem Durchschnitt aller Gemein-

den gelegen hat (Art. 4 Abs. 1 FAG). Die relative Steuerkraft 

entspricht den Steuereinnahmen der Gemeinde bei einem 

Steuerfuss von 100 Prozent pro Einwohner (Art. 4 Abs. 2 

FAG). 

 

Gemäss Art. 5 FAG sind Gemeinden, deren relative Steuer-

kraft im Durchschnitt der letzten drei Jahre über 73 Prozent 

des kantonalen Mittels gelegen hat, verpflichtet, einen Beitrag 

zur hälftigen Finanzierung des Ressourcenausgleichs zu leis-

ten. Die Verteilzahl für die Berechnung der Beiträge ergibt sich 

aus der Differenz zwischen der relativen Steuerkraft der Ge-

meinde und dem Ausgleichsziel, multipliziert mit der Einwoh-

nerzahl am 1. Januar des Berechnungsjahres und geteilt 

durch den Steuerfuss im letzten Rechnungsjahr. 

 

Selbstfinanzierung Die Selbstfinanzierung entspricht der Summe der selbst er-

wirtschafteten Mittel (Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung 

zuzüglich Abschreibungen, Zurechnung/Abzug der Einla-

gen/Entnahmen in/aus Spezialfinanzierungen, Fonds und Ei-

genkapital. Sie zeigt die Finanzierung auf, die die Gemeinde 

durch ihre betriebliche Tätigkeit erzielt und die sie zur Finan-

zierung ihrer Investitionen benützen kann. 

 

Selbstfinanzierungsanteil Der Selbstfinanzierungsanteil ist die Selbstfinanzierung in Pro-

zenten des laufenden Ertrags (betrieblicher Ertrag ohne durch-

laufende Beiträge, inkl. Finanzertrag, Entnahmen aus Fonds 

und Spezialfinanzierungen sowie Teilen des ausserordentli-

chen Ertrages).  

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öf-

fentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen 

aufwenden kann. 

 

Selbstfinanzierungsgrad Der Selbstfinanzierungsgrad ist die Selbstfinanzierung in Pro-

zenten der Nettoinvestitionen. Diese Kennzahl gibt an, wel-

chen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körper-

schaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann. 
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Bezeichnung Definition 

Sozialhilfelast Die Sozialhilfelast entspricht der durchschnittlichen Gesamtbe-
lastung der Gemeinde der letzten drei Jahre für die Sozialhilfe 
nach dem Sozialhilfegesetz, geteilt durch die Einwohnerzahl 
(Art. 6 Abs. 2 lit. b FAG). 

 

Spezialfinanzierungen 

(Art. 25 FHG) 

Eine Spezialfinanzierung ist die vollständige oder teilweise 

Zweckbindung von Einnahmen für bestimmte Aufgaben.  

 

Steuern Steuern sind öffentliche Abgaben. Im Gegensatz zu den Kau-

salabgaben (= z.B. Entsorgungsgebühr) ist eine Steuer eine 

Abgabe ohne direkte Gegenleistung des Staates. 

 

True and Fair View Das «True and Fair View»-Prinzip ist ein übergeordnetes 

Rechnungslegungsprinzip, das besagt, dass die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechend dargestellt werden soll. 

 

Verkehrswert 

(Art. 30 FHG) 

Der Verkehrswert entspricht dem Marktwert eines Vermö-

genswerts. 

 

Zentrumslast Aufgrund ihrer Zentrumsfunktion werden den Gemeinden 

Schaffhausen und Neuhausen am Rheinfall zusätzliche Auf-

wendungen in der Lastenbilanz angerechnet. 

 

Verwaltungsvermögen  

(Art. 2 FHG) 

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die 

unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und die 

ohne diese zu beeinträchtigen, nicht veräussert werden kön-

nen. Vermögenswerte im Verwaltungsvermögen werden bilan-

ziert, wenn ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 

vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. 

 

Zinsbelastungsanteil Der Zinsbelastungsanteil ist die Differenz zwischen Zinsauf-

wand und Zinsertrag in Prozenten des laufenden Ertrags (be-

trieblicher Ertrag ohne durchlaufende Beiträge, inkl. Finanzer-

trag, Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen sowie 

Teilen des ausserordentlichen Ertrages).  

Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Ein-

kommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der 

Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. 

 
 


